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Verwaltungsgemeinschaft Estenfeld
Landkreis Würzburg

Mitgliedsgemeinden: Estenfeld - Markt Eisenheim - Prosselsheim

Bekanntmachung Markt Eisenheim

Planfeststellungsverfahren gemäß Art. 36 ff. des Bayerischen Straßen- und Wegege-
setzes (BayStrWG) i.V.m. Art. 72 ff. des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes
(BayVwVfG) für die Staatsstraße St 2260 Kürnach - Volkach, Ortsumgehung Prossels-
heim und Verlegung östlich Prosselsheim (Abschnitt 180, Station 0,670 bis Abschnitt
260, Station 0,155);
Erörterungstermin

1. Zur Erörterung der in Bezug auf das o.g. Bauvorhaben erhobenen Einwendungen und
eingegangenen Stellungnahmen führt die Regierung von Unterfranken einen Erörte-
rungstermin durch, und zwar am

Dienstag, den 22.10.2024, um 09:30 Uhr,
im Rathaus der Gemeinde Prosselsheim, Amtskellerei 6, 97279 Prosselsheim.

Falls erforderlich wird der Erörterungstermin am 23.10.2024 und an den nachfolgenden
Tagen (außer Samstag, Sonntag, Feiertag) fortgesetzt; dies wird am Ende des jeweiligen
Verhandlungstages bekannt gegeben.

2. Den Beteiligten ist die Teilnahme am Erörterungstermin freigestellt. Beteiligte sind insbe-
sondere die in ihrem Aufgabenbereich betroffenen Behörden, Personen, die Einwendun-
gen erhoben haben, und die übrigen von dem Vorhaben Betroffenen sowie die nach Na-
turschutzrecht anerkannten Vereinigungen. Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten
ist möglich. Dieser hat seine Bevollmächtigung durch eine schriftliche Vollmacht nachzu-
weisen und diese zu den Akten der Regierung von Unterfranken zu geben. Es wird darauf
hingewiesen, dass bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin auch ohne
ihn verhandelt werden kann, dass verspätete Einwendungen ausgeschlossen sind und
dass das Anhörungsverfahren mit Schluss der Verhandlung beendet ist.

3. Durch Teilnahme am Erörterungstermin entstehende Aufwendungen, auch solche für ei-
nen Bevollmächtigten, können nicht erstattet werden.

4. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem Grunde nach
zu entscheiden ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern in einem gesonderten
Entschädigungsverfahren behandelt.

5. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich (Art. 73 Abs. 6 Satz 6 i.V.m. Art. 68 Abs. 1
BayVwVfG). Jeder Teilnehmer muss sich durch einen amtlichen Lichtbildausweis (z.B.
Personalausweis) ausweisen können.

6. Die ortsübliche Bekanntmachung nach Art. 73 Abs. 6 Satz 2 BayVwVfG wird gemäß Art.
38 Abs. 6 Satz 1 BayStrWG durch eine Veröffentlichung des Inhalts der Bekanntmachung
im Internet ersetzt. Die ortsübliche Bekanntmachung steht ab dem 07.10.2024 auf der In-
ternetseite der Regierung von Unterfranken unter
http://www.regierung.unterfranken.bayern.de unter der Rubrik „Service" > „Straßenrechtli-
ehe Planfeststellungen" > „Aktuell laufende Verfahren" > „Staatsstraße St 2260 (Kürnach -
Volkach): Ortsumgehung Prosselsheim und Verlegung östlich Prosselsheim" zurVerfü-
gung



2

(https://www.regierung.unterfranken.bayern.de/service/planfeststellung/aktuelle_verfahren/32
-4354-3-1-21/index.html).
Die ortsübliche Bekanntmachung perAushang erfolgt zusätzlich.

7. Es wird darauf hingewiesen, dass die Regierung von Unterfranken zum Zweck der Durch-
führung des Erörterungstermins und der rechtmäßigen Abwicklung des weiteren Planfest-
stellungsverfahrens personenbezogene Daten erhebt, speichert und verarbeitet.
Nähere Informationen finden Sie unter:

https://www.regierung.unterfranken.bayern.de/meta/datenschutz/index.html

Estenfeld, 01.10.2024

VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT
ESTENFELD
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Rosalinda Schraud,
1. Vorsitzende


